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Information gemäß Artikel 13 DSGVO 

über eine Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
 
Vorbemerkungen: 
 
1. Die Anregungen und Diskussionsergebnisse der Sitzung des Arbeitskreises Datenschutzes vom 25. 

April 2018 sind eingearbeitet und überwiegend als Fußnote aufgenommen. 
 
2. Einige in der Diskussion offen gebliebene, nicht abschließend zu klärende Punkte sind der Daten-

schutzkonferenz in Kehl am 3. Mai 2018 vorgetragen worden. Dies betraf 

a) die gesetzliche Legitimation, von der Informationspflicht nach Art. 13 abzusehen (Erwägungs-
grund 62), 

b) das Vorliegen einer automatischen Entscheidungsfindung, 

c) die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen bezüglich der Einhaltung der Informationspflicht. 
 

zu a)  
Die Frage, wann es gesetzlich legitim ist, von der Informationspflicht abzusehen, wird an das Büro 
des LfDI zur Beantwortung weiter gegeben. 
 
zu b)  
Die Diskussion in Kehl führte zu dem Ergebnis, dass es in der öffentlichen Verwaltung keine Ent-
scheidungen gibt, welche die Qualität einer automatisierten Entscheidungsfindung im Sinne der 
DSGVO haben. 
 
zu c)  
Die Diskussion in Kehl brachte das Ergebnis, dass der Nachweis bezüglich der Einhaltung der In-
formationspflicht nicht zwingend für den konkreten Einzelfall erbracht werden muss. Der Nachweis 
kann auch über die Darlegung einer verbindlich eingeführten Struktur zur Einhaltung der Informati-
onspflicht in Bezug auf die Verarbeitung allgemein erbracht werden. 

Auf eine schriftliche Bestätigung mit Unterschrift des Betroffenen, welcher informiert worden ist, 
kann also verzichtet werden. 

 
3. Das Merkblatt/der Vordruck auf den nächsten beiden Seiten gibt den aktuellen Kenntnisstand wie-

der. Das Thema unterliegt einer gewissen Dynamik, sodass der eine oder andere (Stand-)Punkt 
eventuell revidiert werden muss.  
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Information gemäß Artikel 13 DSGVO 

über eine Verarbeitung personenbezogener Daten  

der Organisationseinheit Jugend und Familie –WJH- 

im Landratsamt Ostalbkreis  

Bezeichnung der Verarbeitung (Fachverfahrens): Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Einglie-

derungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) – Eintrag Nr. … 

Nr. Beschreibung Inhalt 

1. Pflichtinformationen 

1.1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
1 Landratsamt Ostalbkreis 

Landrat Dr. Joachim Bläse
Stuttgarter Straße 41 
73430 Aalen 
Hier: Geschäftsbereich Jugend und Familie 

1.2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten datenschutz@ostalbkreis.de 
Telefon: 07361 503-1603 

1.3. Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage Antragsbearbeitung, Kostenerstattung, Berechnung 
des Kostenbeitrags 
§§ 16,18-21 SGB VIII
§§ 27-35a SGB VIII
§§ 89-89f SGB VIII
§§ 91-95 SGB VIII

1.4. berechtigtes Interesse des Verantwortlichen, wenn die 
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO

2
 beruht

--- 

1.5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, wenn 
die personenbezogenen Daten regelmäßig weiterge-
geben werden 

Öffentliche und private Träger der Jugendhilfe 
Arbeitsamt, Jobcenter, Rentenversicherung, Kranken-
versicherung, Gerichte, Bafög- Stelle, Opferentschä-
digungsstelle, Kämmerei, Pflegekassen und sonstige 
Rehaträger, Gesundheitsamt, GB Integration und 
Versorgung, begutachtende und behandelnde Ärzte, 
Kinderschutzbund, Sozialstationen, Schulen und Kin-
dergärten und deren Träger, Ausbildungsbetriebe, 
Pflegepersonen 

1
 Im Verordnungstext wird ergänzend ein „Vertreter“ erwähnt. Da nur Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU einen Vertreter 

benötigen, kann dies bei Behörden entfallen. 
2
 Art. 6 Abs. 1 f DSGVO: Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 

ist: 

…die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Buchst. f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer (öffentlichen) Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass Buchst. f für die fiskalische Verwaltung, z.B. für die Wahrnehmung des Hausrechts, herangezogen wer-
den kann. Buchst. f wird deshalb nicht aus dem Formular gelöscht. 

mailto:datenschutz@ostalbkreis.de
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Nr. Beschreibung Inhalt 

1.6. Absicht der Übermittlung in ein Drittland/internationale 
Organisation sowie das Vorhandensein oder Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 

--- 
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2. Für eine faire und transparente Verarbeitung 
notwendige Informationen 

2.1. Dauer der Datenspeicherung oder Kriterien für die 
Festlegung der Dauer 

10 Jahre nach Abschluss der Jugendhilfemaßnahme 
Bzw. 30 Jahre nach Abschluß der Vollzeitpflege 

2.2. Allgemeine Rechte des Kreiseinwohners / des Betei-
ligten:  
Recht auf …

3

☒ Auskunft,

☒ Berichtigung,

☒ Löschung,

☒ Einschränkung der Verarbeitung,

☒ Widerspruchsrecht und

☒ Recht auf Datenübertragbarkeit

2.3. Recht auf Widerruf der erteilten Einwilligung in die 
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 a oder Art. 9 
Abs. 2 a DSGVO

4
 auf die Zukunft hin

Der Widerruf kann gerichtet werden an 
Landratsamt Ostalbkreis 
Geschäftsbereich Jugend und Familie  
Stuttgarter Straße 41 
73430 Aalen 

2.4. Bestehen eines Beschwerderechts gegenüber der 
Aufsichtsbehörde 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

2.5. Information, ob die Bereitstellung der personenbezo-
genen Daten gesetzlich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist und welche mögli-
chen Folgen die Nichtbereitstellung hätte, 

Begründung zur Erforderlichkeit der Datenerhebung: 

§§ 16,18-21 SGB VIII
§§ 27-35a SGB VIII
§§ 89-89f SGB VIII
§§ 91-95 SGB VIII

Folgen der Nichtbereitstellung der personenbezoge-
nen Daten: 

Keine Bearbeitung möglich 

2.6. Automatisierte Entscheidungsfindung 
gemäß Art. 22 DSGVO

5

(LDI NRW: Eine "automatisierte Einzelentscheidung" 
liegt vor, wenn keine inhaltliche Bewertung und darauf 
gestützte Entscheidung durch eine natürliche Person 
stattgefunden hat.) 

☒ Es liegt keine automatisierte Entscheidung vor.

☐ Die automatisierte Entscheidung erfolgt auf fol-

gender Rechtsgrundlage/Ermächtigung
6
:

…

Information zur involvierten Logik; Tragweite und
Auswirkungen der Verarbeitung:

…

3
 Rechte, welche nicht bestehen oder für die Verarbeitung keine Relevanz haben, werden nicht angekreuzt oder gelöscht. 

4
 Art. 6 Abs. 1 a: Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder 
mehrere bestimmte Zwecke gegeben. 

Art. 9 Abs. 2 a: Absatz 1 (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten) gilt nicht in folgenden Fällen: 
Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere festgelegte 
Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach 
Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden. 

5
 Das im Verordnungstext genannte Profiling gibt es in Behörden nicht. Es bleibt deshalb unerwähnt. 

6
 Beispiel § 84 E-LBG: „Eine beamtenrechtliche Entscheidung darf nur dann auf einer ausschließlich automatisierten Verarbei-

tung von personenbezogenen Daten beruhen, wenn weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht.“ 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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Art. 13 DSGVO Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person 

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der be-
troffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:  

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 

2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung; 

4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 

6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessen-
heitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder 
Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und 
die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeit-
punkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine 
faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:  

1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbe-
zogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ei-
nes Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für ei-
nen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 

6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absät-
ze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person. 

3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten 
als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen 
gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 

4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die In-
formationen verfügt. 

  

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-46-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
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Passende Erwägungsgründe 

Erwägungsgrund 60 – Informationspflicht 

Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, dass die betroffene Person 
über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird. Der Verantwortliche sollte der 
betroffenen Person alle weiteren Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen 
Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, notwendig 
sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die betroffene Person 
darauf hinweisen, dass Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. Werden die personenbezogenen Daten bei 
der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser darüber hinaus mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, die per-
sonenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde. 
Die betreffenden Informationen können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um 
in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die 
beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, so sollten sie 
maschinenlesbar sein. 
 
 
 

Erwägungsgrund 61 – Zeitpunkt der Information* 

Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung mitgeteilt werden oder, falls die Daten nicht von ihr, sondern aus einer anderen Quelle erlangt wer-
den, innerhalb einer angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die personenbezo-
genen Daten rechtmäßig einem anderen Empfänger offengelegt werden dürfen, sollte die betroffene Person bei 
der erstmaligen Offenlegung der personenbezogenen Daten für diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 
Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck zu verarbeiten als den, 
für den die Daten erhoben wurden, so sollte er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 
über diesen anderen Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung stellen. Konnte der betroffenen 
Person nicht mitgeteilt werden, woher die personenbezogenen Daten stammen, weil verschiedene Quellen benutzt 
wurden, so sollte die Unterrichtung allgemein gehalten werden. 
 
 
 
 

Erwägungsgrund 62 – Ausnahmen von der Informationspflicht* 

Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erübrigt sich jedoch, wenn die betroffene Person die Informati-
on bereits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten ausdrücklich durch 
Rechtsvorschriften geregelt ist oder wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei Verarbeitungen für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder 
zu statistischen Zwecken der Fall sein. Als Anhaltspunkte sollten dabei die Zahl der betroffenen Personen, das 
Alter der Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden. 
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Korrespondierender Paragraph des BDSG (neu) 

§ 32 Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person 

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme dann 
nicht, wenn die Erteilung der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung  

1. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten betrifft, bei der sich der Verantwortliche durch die 
Weiterverarbeitung unmittelbar an die betroffene Person wendet, der Zweck mit dem ursprünglichen Erhe-
bungszweck gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 vereinbar ist, die Kommunikation mit der betroffenen 
Person nicht in digitaler Form erfolgt und das Interesse der betroffenen Person an der Informationsertei-
lung nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang, in dem die Da-
ten erhoben wurden, als gering anzusehen ist. 

2. im Fall einer öffentlichen Stelle die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortli-
chen liegenden Aufgaben im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 
2016/679 gefährden würde und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information 
die Interessen der betroffenen Person überwiegen, 

3. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die 
Interessen der betroffenen Person überwiegen, 

4. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die 
Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Per-
son überwiegen oder 

5. eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen gefährden würde. 

(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verantwortli-
che geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich 
der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informationen für 
die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Information 
abgesehen hat. Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5 keine Anwendung. 

(3) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorübergehenden Hinderungs-
grundes, kommt der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen Umstän-
de der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spätestens je-
doch innerhalb von zwei Wochen, nach. 

  

https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-23-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
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Korrespondierender Paragraph des E-LDSG nF 

(Landtagsdrucksache 16/3930 vom 19.04.2018) 

 
Abschnitt 3 

Rechte der betroffenen Person 
 

 
§ 8 

 
Beschränkung der Informationspflicht 

(Ergänzung zu Artikel 13 und 14 der Verordnung 
[EU] 2016/679) 

 
(1) Eine Pflicht zur Information der betroffenen Person besteht nicht, soweit und solange  

1.  die Information die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde,  

2.  die Information die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gefährden würde,  

3.  die Information die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchti-
gen würde,  

4.  die Daten oder die Tatsache der Verarbeitung nach einer Rechtsvorschrift oder zum Schutze der betroffe-
nen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim gehalten werden müssen oder  

5.  die Information voraussichtlich die Verwirklichung des wissenschaftlichen oder historischen Forschungs-
zwecks unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt  

und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung zurücktreten muss.  
 
(2) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaf-
ten, Polizeibehörden oder den Polizeivollzugsdienst, Verfassungsschutzbehörden und, soweit sie in Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung personenbe-
zogene Daten speichern, an Behörden der Finanzverwaltung, ist diesen Behörden vorab Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Satz 1 findet auch Anwendung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an den Bundes-
nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, an andere 
Behörden des Bundesministers der Verteidigung. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die Information über die 
Herkunft der Daten von den genannten Behörden.  
 
(3)  Die Gründe für das Absehen von der Information sind zu dokumentieren.  
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Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – 

§ 82 Informationspflichten bei der Erhebung von Sozialdaten bei der betroffenen Person 

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2016/679 über Kategorien von Empfängern besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme nur, soweit  

1. sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung von Sozialdaten an 
diese Kategorien von Empfängern rechnen muss, 

2. es sich nicht um Speicherung, Veränderung, Nutzung, Übermittlung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Löschung von Sozialdaten innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle oder einer Organi-
sationseinheit im Sinne von § 67 Absatz 4 Satz 2 handelt oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organisations-
einheiten im Sinne von § 67 Absatz 4 Satz 2 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen Zusam-
menarbeit verpflichtet sind. 

(2) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme dann 
nicht, wenn die Erteilung der Information über die beabsichtigte Weiterverarbeitung  

1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben im Sinne 
des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 gefährden würde und die Inte-
ressen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen, 

2. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde und die Interessen des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die 
Interessen der betroffenen Person überwiegen oder 

3. eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öffentliche Stellen gefährden würde. 

(3) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 2, ergreift der Verantwortli-
che geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich 
der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informationen für 
die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Information 
abgesehen hat. Die Sätze 1 und 2 finden in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 keine Anwendung. 

(4) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Absatzes 2 wegen eines vorübergehenden Hinderungs-
grundes, kommt der Verantwortliche der Informationspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen Umstän-
de der Verarbeitung innerhalb einer angemessenen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spätestens je-
doch innerhalb von zwei Wochen, nach. 

(5) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten durch öffentliche Stellen an die 
Staatsanwaltschaften und Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungsschutz-
behörden, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung 
dieser Stelle zulässig. 

 


